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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Gesundheit 
DRUCKSACHE 

Az.: 

53 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

16.11.2022 
139 2022 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 25.11.2022      

 Kreistag 14.12.2022      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich  53 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

GBL 53 
i.V 

16.11.22 Vorst II                                    

Henkel                                           gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Zuwendungsantrag Lukas-Werk für Fachambulanz (Präventionsarbeit) 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem Antrag des Lukas Werks auf Erhöhung der Zuwendung des Geschäftsbereichs Ge-
sundheit für die Fachambulanz in Helmstedt auf 15.000 € für das Jahr 2023 wird – vor-
behaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel – zugestimmt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Das Lukas Werk hat für die Fachambulanz – Suchtberatung und -prävention – für das 
Jahr 2023 einen Erhöhungsantrag gestellt. Der bisherige Betrag in Höhe von 12.000 € 5 
reicht demnach aufgrund der anhaltenden Kostenentwicklungen nicht mehr aus, so dass 
nunmehr ein Betrag in Höhe von 15.000 € für das nächste Jahr gefordert wird.  
  
Im Bereich der hier bezuschussten Suchtberatung und -prävention handelt es sich um 
eine Pflichtaufgabe gem. § 4 NGöGD. Dem Geschäftsbereich Gesundheit fehlen jedoch 10 
die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen. Ein alternativer Anbieter, der 
einspringen könnte, existiert im Landkreis Helmstedt nicht. Der Landkreis Helmstedt hat 
daher ein großes Interesse, die Aufgabe auch weiterhin vom Lukas Werk ausführen zu 
lassen, um seiner Pflicht, Beratungs- und Präventionsangebote vorzuhalten, nachkom-
men zu können.  15 
 
Der Betrag wurde seit Jahren nicht angehoben und damit nicht an die Inflation angepasst. 
Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen - gerade im Hinblick auf Energiekosten und 
Tariferhöhung - ist das Anliegen einer Erhöhung nachvollziehbar. Die Erhöhung der Zu-
wendung von bisher 12.000 € um 3.000 € auf dann 15.000 € erscheint angemessen. Es 20 
wird daher dafür plädiert, dem Antrag auf Erhöhung der Zuwendung zuzustimmen.  
  
 








